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Werfen wir einen Blick auf die Zustände, wie sie sich

während des Krieges im französischen Wirtschaftsleben
herausgebildet haben. Die Lage der Arbeiterfamilie ist in der

grossen Mehrzahl der Fälle nicht derart, dass die Frau mit
der staatlichen Allokation (resp. Pension bei Tod des Mannes)
auskommen kann; die Gewohnheit der Fabrikarbeit vor ihrer
Verheiratung lässt sie ohne langes Besinnen ihre frühere Tätigkeit

wieder aufnehmen, zumal da der Staat Arme nötig hat
und gut zahlt. Zu den Verheirateten kommt das grosse
Kontingent der unverheirateten Mädchen, der Flüchtlinge aus

den okkupierten Industriegegenden sowie mittelloser Deklassierter,

die keinen Beruf gelernt haben und in der Fabrik ein
vorübergehendes Unterkommen suchen. Die Statistik weist
nach, dass die Metallindustrie, die Textilindustrie und
die Lebensmittelbranche den Hauptstrom der Frauen

aufgenommen haben. In den staatlichen Munitionsfabriken waren
im Januar 1916 26,290, in den privaten Betrieben 83,000 weibliche

Arbeiter tätig, also über 100,000 allein für die Bedürfnisse

des Unterstaatssekretariats der Artillerie. Auch in der
Weberei, Buchdruckerei, Kautschuk- und Lederfabrikation, in
der Filzhut-, Pelz-, Schuhmacherei, die vor dem Kriege
vorwiegend Männerarbeit gewesen waren, fand die Frau im weitesten
Masse Beschäftigung; vielfach wurden Maschinen, die die Muskelkraft

ersetzten, eingeführt. Die Französin ist von Natur aus
nicht sehr kräftig (abgesehen von einzelnen Landesgegenden,
wie Savoyen, die Auvergne u. a.), ihr Vorzug liegt in ihrer
ausserordentlichen Gewandtheit und Anpassungsfähigkeit. Zur
Bedienung einer Handmaschine genügt oft die Lehrzeit. weniger
Tage. Dass daneben die Luxusindustrien (Schneiderei, Mode),
wo die Frönzösin von jeher ihren Geschmack entfaltete, während
des Krieges nicht feierten, sondern mit Erfolg für den Export
tätig waren, haben wir schon bei früherer Gelegenheit
erwähnt.

Nicht weniger wichtig für "die Aufrechterhaltung des
ökonomischen Gleichgewichts war die Mitarbeit der Frau in der
Landwirtschaft; ja, hier hat sie ihren Ehrentitel als

Verteidigerin Frankreichs erworben. Während in Friedenszeiten
die. Bäuerin ihre Tätigkeit auf Haus und Hof beschränkt und

nur bei der Ernte dem Mann Hilfe leistet, fiel ihr von heute
auf morgen das Pflügen, die Aussaat, die Rebenpflege, die
Viehzucht zu — Arbeiten, denen sie sich mit bewundernswerter
Energie unterzog. Wenn die französische Landwirtschaft zwei
in ihrer Gesamtheit befriedigende Erntejahre hinter sich hat
und den Mangel an Arbeitskräften überwand, so verdankt sie

dies allein der Tüchtigkeit und dem Lerneifer der Frau.
Der wirtschaftliche Organismus eines Landes ist aber mit

den Faktoren der Produktion nicht erschöpft. Wer vertrat
den Mann in den Unternehmungen des Gross- und
Kleinhandels, in der Leitung und Buchführung der Geschäfte,
in der staatlichen und kommunalen Verwaltung, in den

liberalen Berufen? Dass die Frau auch auf diesen Gebieten
eine hervorragende Rolle zu spielen beginnt, lehrt die alltägliche

Erfahrung, und darin liegt der wichtigste Fortschritt
unseres sozialen Lebens. Eine Bäckersfrau vertritt ; ihren Mann,
ohne mehr als eine physische Eignung für das Gewerbe
mitzubringen, während für die Fortführung eines Handelsgeschäftes,
eines Architekturbureaus, für die Verwaltung von Grundeigentum

ein Mass von Fachkenntnissen erforderlich ist, wie wir
es auch einer intelligenten Frau nicht zutrauten. Nun, der
Krieg hat gelehrt, dass Hunderte von solchen Geschäftsfrauen
nur auf die Gelegenheit gewartet haben, um ihren praktischen
Sinn und ihre in jahrelanger Ehegemeinschaft erworbenen
Kenntnisse zu offenbaren. Selbst Frauen, die sich früher für
die Geschäfte ihres Mannes nicht interessierten, sind unter
dem Druck der Notwendigkeit nach mehr oder weniger
geglückten Versuchen zu einer Praxis gelangt, die den Betrieb
aufrechterhält und die Familie vor dem Ruin bewahrt.

Hätten diese Frauen kein anderes Verdienst, als die
Fähigkeiten- ihres Geschlechtes ins Licht gerückt und ein Bollwerk
von Vorurteilen und veralteten Traditionen niedergerissen zu
haben, ihre Mitarbeit während des Krieges könnte für das
Frankreich von morgen nicht verloren sein.

Kleine Mitteilungen.

Universität Zürich. Die medizinische Fakultät erteilte Frau Ida
von Wartburg-Boos aus Riedholz (Solothurn) auf Grund ihrer Dissertation

„Beiträge zur Röntgentherapie bei Myomen und Metropathien"
die Doktorwürde.

Schweiz. Juristenverein. Die Jahresversammlung des Schweizerischen

Juristenvereins findet am 11. September in Ölten statt. Das
Diskussionsthema lautet: „Kin em at ograph und Ge wer b ef rei h ei t" ;-

Referenten sind Dr. R. Guex, Bundesgerichtsschreiber in Lausanne, und
Frau Dr. E. Hen g geler-Mö 1 ich, Rechtsanwalt in Zürich.

Der französische Referent stellt folgende Thesen auf: 1. Die
Bundesverfassung gestattet den Kantonen, gegen die Auswüchse des Kinematographen

Massnahmen zu ergreifen. Sie können den Kindern den Besuch
der Vorstellungen verbieten, von den Kinematographenbesitzern Garantien
für einen geeigneten Betrieb fordern und die Films, Programme und
Anschläge einer Kontrolle unterstellen. 2. Der Bund soll in dieser
Materie nicht legiferieren. 3. Die Anwendung der Bedürfnisklausel auf
die Kinematographen rechtfertigt sich nicht.

Die Thesen von Frau Dr. Henggeler-Mölich lauten :

1. Der Kinematographenbetrieb ist ein freies Gewerbe im Sinne
des Art, 31 B.-V. Die Kantone dürfen nur polizeiliche Beschränkungen
des Kinematographenbetriebes aufstellen.

2. Eine gewerbegesetzliche eidgenössische Normierung des Kine-
matographenwesens ist nicht notwendig.

3. In das eidgenössische Strafgesetzbuch sind Bestimmungen
aufzunehmen folgenden Inhalts: 1. Art. 181, Abs. 2 des Entwurfs vom
August 1915 soll lauten: „Wer solche Schriften, Bilder, Zeichnungen
oder Darstellungen Personen unter 18 Jahren übergibt oder ihnen
vorführt, wird mit Gefängnis und mit Busse bis zu 10,000 Fr. bestraft".
2. Art. 181, Abs. 3: „Der Richter lässt die unzüchtigen Schriften, Bilder,
Zeichnungen oder .Darstellungen vernichten. Er kann, wenn die öffentliche

Vorführung gewerbsmässig geschieht, dem Schuldigen die Ausübung
seines Gewerbes verbieten". 3. An geeigneter Stelle sei aufzunehmen:
„Wer öffentlich Schaustellungen von Personen oder kinematographische
Vorführungen veranstaltet, die geeignet sind, die Sittlichkeit zu gefährden
oder das Schamgefühl gröblich zu verletzen, wird mit Busse bis zu
5000 Fr. oder mit Haft bestraft. Wer entgegen einem bestehenden
Kinderverbot Jugendliche zu solchen Vorstellungen zulässt, wird mit
Gefängnis, verbunden mit Busse bis zu 5000 Fr. bestraft".

4. Art. 338, AI. 2 soll lauten: „Wer Schaustellungen veranstaltet,
bei denen Tiere gequält oder getötet werden, insbesondere wer TierT

kämpfe oder Kämpfe mit Tieren oder Schiessen auf zahme Tiere oder

gefangen gehaltene Tiere abhält oder solche Vorgänge kinematographisch
vorführt wird mit Haft bis zu einem Monat oder mit Busse
bestraft".

Es ist unseres Wissens das erste Mal, dass eine Frau am schweizerischen

Juristentag referiert.

An der philosophischen Fakultät I der Universität Zürich doktorierte
Frl. Hedwig Dürftiger aus Solothurn im Hauptfach Allgemeine Geschichte
mit der Dissertation „Französische Politik in Solothurn zur Zeit des

Schanzenbaues 1667—1727."

In Berlin-Zehlendorf starb am 9. August im Alter von erst 51 Jahren

Lily Braun, eine der bekanntesten und markantesten Persönlichkeiten
der deutschen Frauenbewegung, zu der man sie doch wohl zu rechnen
hat, wenngleich sie sich schon vor 20 Jahren von der bürgerlichen
Frauenbewegung loslöste und zur Sozialdemokratie überging, von der

sie sich erst in den letzten Jahren zurückzog. In weiten Kreisen
bekannt wurde sie durch ihre schriftstellerischen Arbeiten, wie „Die
Frauenfrage", „Memoiren einer Sozialistin" „Im Schatten der Titanen",
in welch letztem! Werk sie ihrer Grossmutter, Jenny v. Gustedt, ein
bleibendes Denkmal setzte.

In den Vereinigten Staaten hat sich ein Zweig des Frauenweltbundes

gebildet und zwar unter der Leitung einer Schweizerin, welche
in Zürich ihre Studien gemacht hat und durch ihre Heirat Amerikanerin
geworden ist. Mrs. Léonie Fordhani ist sehr begeistert für die Sache,

hat schon mehrere Artikel in einer amerikanischen Zeitschrift
veröffentlicht und sammelt drüben Zustimmungen für den Frauenweltbund.

Prack vojj Zürcher # ^lïrrer if Zurich.
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